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Der Polizei, Präfekt hat den wiederholten Abdruck
folgender Verordnung befohlen:

Nach Ansicht der alten noch nicht abgeschafften Poli,
zeirVerordnungen über das Hausgesinde:

Da die Vollziehung dieser Verordnungen allgemein
vernachlässigt und es erforderlich ist, in der über das
Gesinde zu führenden Aufsicht die Ordnung wieder
herzustellen, um ihre Herrschaften gegen die zahlrei
chen Unannehmlichkeiten, denen sie von Seiten desse!,
bett ausgesetzt sind, zu sichern, und die Unordnungen
zu verhüten, die aus der Aufführung des außer Dienst
befindlichen Gesindes, entstehen könnten,

verordnet: ^

Art. I. Vom I. April d. I. an gerechnet, kan»
in Kassel niemand in Hausdienste treten, noch den
Dedientenstand treiben, ohne vorher seine desfallsige
Erklärung bei dem Polizeikomm ssair des Kantons,
wo feine Herrschaft wohnt, zu machen. .

Art. 2. Kein Einwohner darf irgend emen Do

mestiken, der nicht aus Kassel ist, in seinen Dienst
nehmen, wenn derselbe nicht mit einer, von den alten
Verordnungen, und namentlich den 3 ten Artikel der
 Polizei,Verordnungen vom Z. Februar 18OY, vorge
schriebenen Sicherheitskarte, und, wenn der Domestik
aus Kassel gedürciq ist, mit einem, von elnem der

Polizeikommiffaires visirten Ze^ gniß seiner guten Auf,
führung versehen ist,

Art. 3 . Kein Domestik, von welchem Geschlecht,

Alter, Stand oder Lande er auch sey, kann eine Si,
cherheitskarte, um in Kassel bleiben zu dürfen, erlan,
gen, wenn derselbe nicht, beim Austritt aus irgend
einem Dienst, durch schriftliches Zeugniß
beibringen kann, daß seine Herrschaft ihm in Anlehung
der Treue keinen Vorwnrf zu machen habe.

Art. 4. Jever nicht aus Kassel gebürtige Domestik,
welcher nicht ordnungsmäßig belegen kann, daß
er obigen Verfügungen Genüge geleistet, soll zufolge
der Befehle, welche wir auf die deshalb von den Po
lizei, Kommissarien an uns gemachten Berichte, erge
hen lassen werden, aus der Stadt gewiesen werden,
wenn nicht irgend ein erwiesenes Vergehen ihn in den
Fall setzt, den Gerichtshöfen ausgeliefert werden zu
müssen.

Art. 5* Von obigen Verfügungen find alle, den
Mitgliedern des bei Sr. Majestät akkredirtcn diplo,
malisch enKorps, angehörigenDomestiken ausgenommen.

Art. 6 . Gegenwärtige Verordnung sott, in Erwar

tung, daß weitere Verordnungen festgesetzt und be,
kannt gemacht werden, vorläufig vollzogen in dasDe-
partementalrBlatt eingerückt, und den mit der Voll,
ziehung desselben beauftragten Polizei, Kommissaricn
und Inspektor Abschriften davon ausgefertigt werden.

Geschehen zu K assel, in dem Hotel der Polizei,Prä-'
fektur, den rLten März igiv.

Unterzeichnet: Bercagny.
Für die Treue der Ausfertigung,

der General,Sekretair der Polizei,Präfektur,
unterz. Savagner.

Der Polizeipräfekt macht dem Publikum bekannt,
daß alle Bittschriften, Anfragen oder Erklärungen, die
an ihn adressirt sind, ohne Antwort bleiben werden,
so oft sie folgende Irregularitäten enthalten:

i) Wenn sie nicht mit dem durch die Gesetze festge
setzten Stempel versehen sind,

r) Wenn sie nicht eigenhändig von dem Bitt
steller unterzeichnet und durch den Abfasser der
Bittschrift kontrasignirt sind.

Kassel den -8ten Februar I8II.
Der Polizei,Präfekt,

unterzeichnet Bercagny.
Auf Befehl des Präfekten:

Der General, Sekretalr,

unterzeichnet: Savagner.

II y a en dépôt, à la Préfecture de police, deux

cuillers et une montre d’argent, présumées volées.

Les personnes à qui de semblables objets man
queraient, peuvent se présenter elles mêmes où
par leurs fondés de pouvoirs au secrétariat - géné

ral de la dite préfecture; le matin de 9 à 10 heu

res et l’après midi de 3 à 4, pour reconnoitre lé»

dépôts dont il s’agit.
Cassel 28 février 181I.

Le Préfet de Police,
Bercagny.

Zwei silberne Löffel und eine Uhr, bei denen die
Vermuthung ist, daß sie gestohlen sind, befinden sich
auf der Polizeipräfektur deponirt. Die Personen,
denen dergleichen Gegenstände fehlen sollten, können
sich entweder selbst oder durch Bevollmächtigte bei dem
General, Sekretariat gedachter Präfektur einfinden,
Morgens von 9 bis 10 Uhr und Nachmittags von z

bis 4 Uhr, um die genannten deponirten Sachen für
die ihrigen zu erkennen.

Kassel, den röten Februar I 8 n.
. Der Polizei-Präfekt,

umerz. Bercagny.

Arrêté,

Der Präfekt des Fulda, Departements; nach Ansicht
des König!. Dekrets vom 4ten Februar d. I- r wel
ches die Aushebung einer Anzahl von 4500 Konfkri,
birten aus der Klasse des Jahrs 17 ÇO befiehlt; des
diesem Dekret angehängten Tableaus, wornach das
Kontingent des Fulda,Departements zu dieser Anzahl
auf 634 Mann bestimmt wird; endlich und insbeson,
dere des 3ten, 4ten und Zten Artikels des erwähnten

Dekrets, welches die Präfekten anweiset, die Kon
tingente der Einzelnen Arrondissements und Kantons
festzusetzen und öffentlich bekannt zu machen;

beschließt:
Art. i. Das Kontingent der einzelnen Distrikte

und Kantons, ist nach der, dem gegenwärtigen Arrête
angehängten Nachweisung festgesetzt.


